
Inhalt
Seite

A. Amtliche Texte
Gesetz Nr. 2183 zur Zustimmung zum Achten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Achter Medienänderungsstaatsvertrag). Vom 17. September 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 988
Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima, 
Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz zur Einrichtung und Organisation des Beirates für Klimaschutz 
gemäß § 9 des Saarländischen Klimaschutzgesetzes. Vom 1. Oktober 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 990

	 2025	 Ausgegeben zu Saarbrücken, 6. November 2025	 Nr. 43	

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

Teil I

Amtsblatt des Saarlandes



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 6. November 2025988

A. Amtliche Texte

Gesetze

250	 Gesetz Nr. 2183  
	 zur Zustimmung zum Achten Staatsvertrag  
	 zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge  
	 (Achter Medienänderungsstaatsvertrag)

Vom 17. September 2025
Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit veröffentlicht wird:

Artikel 1  
Zustimmung zum Achten Staatsvertrag zur 
Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Achter Medienänderungsstaatsvertrag)
(1) Dem von den Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land geschlossenen Achten Staatsvertrag zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge (Achter Medienände-
rungsstaatsvertrag) wird zugestimmt.
(2) Der Achte Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge (Achter Medienänderungs-
staatsvertrag) wird nachstehend veröffentlicht.
(3) Der Achte Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge (Achter Medienänderungs-
staatsvertrag) tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in 
Kraft. Sollte der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 
Absatz 2 Satz 2 gegenstandslos werden, wird dies vom 
Chef der Staatskanzlei im Amtsblatt des Saarlandes be-
kannt gemacht.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 7. Oktober 2025

Die Ministerpräsidentin
Rehlinger

Achter Staatsvertrag  
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge —  

Reform des Verfahrens zur Festsetzung des 
Rundfunkbeitrages

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1  
Änderung des 

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages
Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. Au-
gust bis 11. September 1996, zuletzt geändert durch 
den Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienord-
nung in Deutschland vom 14. bis 28. April 2020, wird 
wie folgt geändert:
1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)	 Die Angabe zu § 7 wird gestrichen.
b)	 Die Angaben des II.  Abschnitts werden wie 

folgt neu gefasst:
„II. Abschnitt  

Höhe und Festsetzung des Rundfunkbeitrages
§ 7	Höhe des Rundfunkbeitrages
§ 8	Verfahren zur Festsetzung des Rundfunk-
beitrags
§ 9	Aufteilung der Mittel“.

c)	 Folgende Angabe wird angefügt:
„§ 18	 Übergangsbestimmung“.

2.	 § 1 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Die Rundfunkkommission der Länder erhält von 
den Rundfunkanstalten zeitgleich die der KEF zu-
geleiteten Bedarfsanmeldungen und diese erläu-
ternde sowie ergänzende weitere Unterlagen der 
Rundfunkanstalten.“

3.	 § 7 wird gestrichen.
4.	 Der II. Abschnitt wird wie folgt neu gefasst:

„II. Abschnitt  
Höhe und Festsetzung des Rundfunkbeitrages
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§ 7  
Höhe des Rundfunkbeitrages

Die Höhe des Rundfunkbeitrags beträgt monat-
lich 18,36 Euro, sofern nicht nach den Maßgaben 
des § 8 eine abweichende Beitragshöhe festgesetzt 
wird.

§ 8  
Verfahren zur Festsetzung  

des Rundfunkbeitrages

(1) Die von der KEF nach § 3 Abs. 8 empfohle-
ne Beitragshöhe gilt ab dem 1. Januar des Jahres, 
das auf die Veröffentlichung des Berichts folgt, 
als festgesetzt, sofern sie nicht mehr als fünf vom 
Hundert über der bis dahin geltenden Beitragshöhe 
liegt und kein Widerspruch im Sinne des Absat-
zes 2 erfolgt ist. Das Vorliegen eines Widerspruchs 
nach Absatz 2 ist der KEF unverzüglich durch den 
Vorsitz der Rundfunkkommission mitzuteilen. 
Die neue Beitragshöhe ist von der KEF in ihrem 
Internetauftritt bekannt zu machen. Eine Bekannt-
machung erfolgt zusätzlich in den amtlichen Ver-
kündungsblättern der Länder unter Verweis auf die 
Veröffentlichung im Internetauftritt der KEF.

(2) Ein Widerspruch liegt vor, wenn binnen einer 
Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung des 
Berichts nach § 3 Abs. 8

1.	 mindestens drei Länder im Fall einer durch 
die KEF empfohlenen Beitragshöhe, die bis zu 
zwei vom Hundert über der bis dahin geltenden 
Beitragshöhe liegt,

2.	 mindestens zwei Länder im Fall einer durch 
die KEF empfohlenen Beitragshöhe, die über 
zwei und bis zu dreieinhalb vom Hundert der 
bis dahin geltenden Beitragshöhe liegt, oder

3.	 mindestens ein Land im Fall einer durch die 
KEF empfohlenen Beitragshöhe, die über drei-
einhalb vom Hundert der bis dahin geltenden 
Beitragshöhe liegt,

der Festsetzung nach Absatz 1 widersprechen. Der 
Widerspruch ist zu begründen. Der Widerspruch 
kann für jedes Land durch die Landesregierung 
oder durch Beschluss des Landesparlamentes ein-
gelegt werden. Im Falle eines Widerspruchs teilt 
die jeweilige Landesregierung dies dem Vorsitz der 
Rundfunkkommission unverzüglich mit.

(3) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht vor, ist die von der KEF nach § 3 Abs. 8 
empfohlene Beitragshöhe Grundlage für eine Ent-
scheidung der Landesregierungen und der Landes-
parlamente über die staatsvertragliche Festsetzung 
der Höhe des Beitrages nach § 7. Beabsichtigte 
Abweichungen soll die Rundfunkkommission der 
Länder mit den Rundfunkanstalten unter Einbezie-
hung der KEF erörtern. Die Abweichungen sind zu 
begründen.

(4) Die nach § 10 Abs. 7 des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrages zuständige Stelle veröffentlicht die 

jeweils aktuell geltende Höhe des Rundfunkbeitra-
ges in ihrem Internetauftritt.
(5) Findet das Verfahren nach den Absätzen 1 und 
2 Anwendung, gelten auch die Empfehlungen der 
KEF zu den §§ 9 und 14 unmittelbar, ohne dass es 
einer staatsvertraglichen Festsetzung bedarf.

§ 9  
Aufteilung der Mittel

(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbei-
trag erhalten die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten einen Anteil von 
70,9842 vom Hundert, das ZDF einen Anteil von 
26,0342 vom Hundert und die Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts „Deutschlandradio“ einen Anteil 
von 2,9816 vom Hundert.
(2) Soweit die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten oder das ZDF sich 
nicht an der nationalen Stelle des Europäischen 
Fernsehkulturkanals „ARTE“ beteiligen, stehen 
der nationalen Stelle von „ARTE“ für die Finan-
zierung dieses Programmvorhabens die auf diese 
Anstalten entfallenden Anteile an der Finanzierung 
unmittelbar aus dem Rundfunkbeitragsaufkommen 
zu. Der Anteil dieser Anstalten bemisst sich nach 
dem für sie in Ziffer 6.2 des Gesellschaftsvertrages 
der nationalen Stelle von „ARTE“ in der Fassung 
vom 1. Dezember 1994 vorgesehenen Pflichtan-
teil für die Programmzulieferung. Dabei ist ein Fi-
nanzierungsbetrag von insgesamt 215,0 Mio. Euro 
jährlich zugrunde zu legen. Die Mittel können in 
zwölf gleichen Teilbeträgen vierteljährlich, jeweils 
in der Mitte des Kalendervierteljahres abgerufen 
oder Teilbeträge auf einen der späteren Abrufter-
mine übertragen werden.“

5.	 In § 14 Satz 1 wird die Angabe „1,6“ durch die An-
gabe „1,8“ ersetzt.

6.	 Folgender § 18 wird angefügt:
„§ 18  

Übergangsbestimmung
„Mit dem Jahr 2027 beginnt eine vierjährige Bei-
tragsperiode, für die durch die KEF nach § 3 die 
Finanzbedarfe der Rundfunkanstalten zu ermitteln 
sowie ein Bericht nach § 3 Abs. 8 abzugeben sind.“

Artikel 2  
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages sind die dort 
vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend.
(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2025 in Kraft. Sind bis zum 30. November 2025 
nicht alle Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vor-
sitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der Staats-
vertrag gegenstandslos.
(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder teilt 
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den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkun-
den mit.
(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages der sich aus Ar-
tikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Verwaltungsvorschriften

251	 Verwaltungsvorschriften  
	 zur Änderung der Verwaltungsvorschrift  
	 des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität,  
	 Agrar und Verbraucherschutz zur Einrichtung  
	 und Organisation des Beirates für Klimaschutz  
	gemäß § 9 des Saarländischen Klimaschutzgesetzes

Vom 1. Oktober 2025
Az. 7530-0019#0002
Aufgrund des § 9 Absatz 1 des Saarländischen Klima-
schutzgesetzes (SKSG) vom 12. Juli 2023 (Amtsbl. I 
S. 1074) erlässt das Ministerium für Umwelt, Klima, 
Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz folgende Ver-
waltungsvorschriften:

1.	 Änderung der VV Beirat für Klimaschutz

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Um-
welt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz 
zur Einrichtung und Organisation des Beirates für Kli-
maschutz gemäß § 9 des Saarländischen Klimaschutz-
gesetzes (VV Beirat für Klimaschutz) vom 16. Juli 
2025 (Amtsbl. I S. 678) wird wie folgt geändert:

1.1	 In Nummer 3.1 wird die Angabe „17“ durch die 
Angabe „18“ ersetzt.

1.2	 In den Nummern 3.2 und 3.4 wird jeweils die An-
gabe „13“ durch die Angabe „14“ ersetzt.

2.	 Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

Saarbrücken, den 1. Oktober 2025

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Berg
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